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4    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO mit 
Zeichenerklärung 

    

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Storchengässle - Erweiterung" der 
Gemeinde Aitrach. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

4.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden.  

Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. Gaupen, 
Eingangsüberdachungen etc.) sowie für Garagen und sonstige Ne-
benanlagen sind andere Dachformen zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

4.3  SD/PD/WD  Dachform alternativ Satteldach, Pultdach, Walmdach (letzteres 
auch als Zeltdach oder so genanntes Krüppelwalmdach zulässig). 

Für die Dachform Pultdach gilt folgende Definition: Mindestens 75 % 
aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen zueinan-
der parallel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrech-
ten Projektion auf die Fläche gemessen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

4.4  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene des 
Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des Haupt-
gebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m Breite 
(Außenkante Außenwand). 

Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind parallel zur Dachflä-
che, auf der sie befestigt werden, auszuführen.  

Die Dach-Ebenen (bzw. Dach-Seiten) der jeweiligen Baukörper von 
Hauptgebäuden sind in der gleichen Dachneigung auszuführen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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4.5  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

 Hauptgebäuden  

 Garagen sowie 

 sonstigen Nebengebäuden  

ab einer Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, 
Betondachsteine etc.) zulässig.  

Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 20° sind sowohl Dach-
platten als auch eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sowie Widerkehre, Zwerchgiebel und Dachaufbauten 
sind darüber hinaus andere Materialien zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

4.6  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

5.1    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier gem. § 33 NatSchG BW geschütztes Biotop ("Feldge-
hölzstreifen an Niederterrassenkante SW Aitrach", Nr. 1-8026-        
436-0083), innerhalb des Geltungsbereichs liegende Teilfläche; 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 13.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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Waldabstand 30m 

6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
nordöstlich angrenzenden Bebauungsplanes "Storchengässle" der 
Gemeinde Aitrach (siehe Planzeichnung) 

    

6.2    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

6.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

6.4    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

6.5  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

6.6    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

6.7    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

6.8    30 m-Waldabstand (siehe Planzeichnung). In diesem Bereich be-
steht für bauliche Anlagen wie z.B. Stellplätze usw. das Risiko eines 
Windwurfes (z.B. Beschädigungen durch umstürzende Bäume, her-
abfallende Äste). Es wird daher empfohlen, in diesem Bereich kei-
nerlei baulichen Anlagen zu errichten. Eine Ausnahme stellen aus-
reichend erdüberdeckte Tiefgaragen dar, die innerhalb der geplan-
ten Grundstücke Nrn. 13 und 32 nach Rücksprache mit der Unteren 

597 
596 

595 

594 
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Abwasserkanal 

Forstbehörde beim Landratsamt Ravensburg auch innerhalb des 
30 m Waldabstand-Bereiches zulässig sind. 

    

6.9  Artenschutz  Um Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, muss die Beseitigung von Gehölzen zwischen dem 01.10 
und 28.02 außerhalb der Brutzeit von Vögeln erfolgen (bezüglich 
ausführlicher Erläuterungen siehe artenschutzrechtliches Fachgut-
achten des Büro Sieber zur Erweiterung des Bebauungsplanes "Stor-
chengässle" vom 23.11.2016). 

    

6.10    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG 
BW "Feldgehölzstreifen an Niederterrassenkante SW Aitrach" (Nr. 1-
8026-436-0083) sowie "Kiesgrube Aitrach" (Nr. 1-8026-436-
1741); Lage außerhalb des Geltungsbereiches (siehe Planzeich-
nung); 

    

6.11    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Teilfläche des FFH-Gebietes "Aitrach, Ach und Dürren-
bach" (Nr. 8126-311) und Naturschutzgebiet "Kiesgrube Aitrach" 
(Nr. 4.318) in flächengleicher Abgrenzung, außerhalb des Geltungs-
bereiches (siehe Planzeichnung); 

    

6.12    Haupt-Abwasserkanal unterirdisch, hier Abwasserkanal der Ge-
meinde Aitrach (siehe Planzeichnung) 

    

6.13    Wasserversorgungs-Leitung unterirdisch, hier Wasserversor-
gungs-Leitung der Gemeinde Aitrach (siehe Planzeichnung) 

    

6.14    Telekommunikations-Leitung unterirdisch, hier Telekommunika-
tions-Leitung der Deutschen Telekom Technik GmbH (siehe Plan-
zeichnung) 

    

Wasserversorgungs-Leitung 

Telekommunikations-Leitung 
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6.15    Stromleitung unterirdisch, hier 20-kV-Erdkabel der Netze BW 
GmbH (siehe Planzeichnung) 

    

6.16  Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser 

 Die unter "Versickerung von Niederschlagswasser in dem Baugebiet 
genannten Vorgaben zur Bemessung, Planung und (konstruktiver) 
Ausführung von Sickeranlagen sind u.a. dem Arbeitsblatt DWA-
A 138 (4/2005) und dem Leitfaden "Naturverträgliche Regenwas-
serbewirtschaftung" des Landes Baden-Württemberg zu entnehmen.  

Bemessung und konstruktive Ausführung der Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswasser sind regelmäßig im bauaufsichtlichen Ver-
fahren nachzuweisen (Darstellung im Baugesuch). Dabei sollten u.a. 
folgende Maßgaben Beachtung finden:  

 Mindestgröße 15 % der anzuschließenden versiegelten Fläche 

 Einstautiefe max. 0,30 m 

 Überlastungshäufigkeit max. 0,2 (d.h. im Durchschnitt max. 
1 mal in 5 Jahren) 

 Ausbildung als Einzelmulde oder vernetzte Mulden 

 Lage und Gebäudeabstand nach den Vorgaben des ATV-DVWK-
A 138, Ziff. 3.2.2  

 Zufluss zur Versickerungsanlage für Niederschlagswasser mög-
lichst oberflächig über bewachsenen Oberboden, Rinnen aus ver-
fugten Pflastersteinen, o.ä. 

 Bei unzureichend versickerungsfähigem Untergrund sind so ge-
nannte Mulden-Rigolen-Elemente nach ATV-DVWK-A 138, 
Ziff. 3.3.3 sinnvoll. 

 Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom Bau einer Versi-
ckerungsanlage für Niederschlagswasser. 

Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung vorgesehenen 
Flächen wie folgt vor Verdichtung geschützt werden:  

 keine Lagerung von Baumaterialien und Bodenaushub 

 kein Befahren  

 keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art 

Stromleitung 
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Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der Versickerungs-
anlagen für Niederschlagswasser ist das Hinzuziehen eines Fach-In-
genieurs sinnvoll. 

In privaten Grundstücken darf nur unverschmutztes Niederschlags-
wasser versickert werden. Zur Vermeidung einer Verunreinigung des 
Niederschlagswassers sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Autowäsche, 
andere Reinigungsarbeiten, Be- und Entladungsarbeiten gefährli-
cher Stoffe etc. verzichtet werden.  

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre 
stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunststoffe o-
der entsprechende Beschichtungen zur Verfügung. 

    

6.17  Bodenschutz  Der Nachweis bzw. die Umsetzung des schonenden (fachgerechten) 
Umgangs mit dem Boden im Rahmen der Erschließungsarbeiten 
kann in der Regel durch ein Bodenmanagementkonzept erfolgen. 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen im 
Zuge der Bodenarbeiten und damit zur Vermeidung eines zusätzli-
chen Ausgleichsbedarfs ist bei der Maßnahme/im Rahmen der Bau-
maßnahmen ein fachgerechter und gesetzeskonformer Umgang mit 
dem Boden notwendig und nachzuweisen (u.a. Einhaltung der DIN 
19731 und DIN 18915). Dies entspricht dem Minimierungsgebot 
nach § 1a (3) BauGB i.V. mit § 15 BNatSchG. 

Ein Bodenmanagementkonzept ist sinnvoll, um Oberboden, kultur-
fähigen Unterboden und Aushub sinnvoll wiederzuverwerten und 
nicht beanspruchten Boden zu schonen.  

Die Inhalte eines Bodenmanagementkonzepts sollten bereits in der 
Ausschreibung berücksichtigt werden, um es qualitativ und vor allem 
ökonomisch umsetzen zu können. 

Inhalt des Bodenmanagementkonzepts u.a: 

 Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuheben-
den Bodens 

 Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Horizont) 

 Mengenangaben bezüglich künftiger Verwendung des Bodens 

 direkte Verwendung im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes 
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 Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei 
Ausbau und Lagerung 

 bei Zwischenlagerung Anlage von Mieten nach DIN 19731 

 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von Boden-
verdichtungen 

 Ausweisung von Lagerflächen 

 Ausweisung von Zuwegungen 

 Ausweisung von Tabuflächen (z.B. spätere Gartenflächen, Flä-
chen mit keiner bauseitigen Beanspruchung) 

 Geeignete Witterung und Bedingungen für Umlagerungseignung 
des Bodens (siehe DIN 19731) 

Zur Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Boden wird 
die Begleitung der Bodenarbeiten und die Umsetzung des Konzepts 
durch eine bodenkundliche Fachkraft empfohlen. 

Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden 
Umgang mit dem Boden zu achten, entsprechend der Darstellung in 
der Broschüre "Bodenschutz beim Bauen". 

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-
RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf. 

    

6.18  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen), i V. m. § 15 der Landes-
bauordnung. 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk der 
DVGW Arbeitsblatt W 405, i. V. m. § 2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. Die Installation von Überflurhydranten wird 
ausdrücklich empfohlen. Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber 
den Unterflurhydranten einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbe-
sondere durch die deutlich bessere Auffindbarkeit und schnellere Be-
dienbarkeit. 
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Die Feuerwehr Aitrach verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahr-
zeug. Auch die Stützpunktwehr Leutkirch kann - aufgrund einer 
Fahrtzeit > 5 min - das dort vorgehaltene Hubrettungsfahrzeug 
nicht innerhalb der fachtechnisch erforderlichen Eintreffzeit für Men-
schenrettungsmaßnahmen einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer 
Nennrettungshöhe von 8m bis 12m nur bedingt für wirksame Lösch- 
und Rettungsarbeiten iSd. § 15 LBO geeignet sind, bestehen für den 
Bereich des obigen Bebauungsplanes grundsätzliche Bedenken ge-
genüber Aufenthaltsräume, die eine Rettungshöhe > 8 m aufwei-
sen. In solchen Fällen muss ein zweiter baulicher Rettungsweg her-
gestellt werden, der den Anforderungen der DIN 18065 (notwendige 
Treppen) entspricht. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

6.19  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Der vorgesehene Beginn von Erdarbeiten ist der Archäologischen 
Denkmalpflege mindestens 3 Wochen vor dem geplanten Termin 
anzuzeigen, um eine archäologische Begleitung der Erdbaumaß-
nahmen zu ermöglichen. Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispiels-
weise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, 
Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landes-
amt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) 
unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur 
sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 
4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die 
Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist 
einzuräumen (gem. § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). 
Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festge-
stellt (z.B. Müllrückstände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger 
Geruch o.ä.), ist das zuständige Landratsamt unverzüglich zu be-
nachrichtigen.  



 Gemeinde Aitrach    Bebauungsplan "Storchengässle - Erweiterung" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 Textteil mit 87 Seiten, Fassung vom 20.03.2017 

Seite 25 

Um Planungssicherheit zu gewinnen und um spätere Bauverzöge-
rungen im Falle von archäologischen Funden zu vermeiden, emp-
fehlen wir, im Planungsareal frühzeitig im Vorfeld der Erschließung 
archäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt für Denk-
malpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt zu 
lassen. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. 
in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. 
Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen 
an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur 
Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen finden 
sie unter http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/ar-
chaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektio-
nen.html 

Die Kosten für die Prospektionsmaßnahme sind vom Vorhabenträger 
zu übernehmen. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öffent-
lichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Aitrach behält 
sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erfor-
derliche Vereinbarungen vor.  

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine Gewässernutzung 
dar, die grundsätzlich einer rechtlichen Erlaubnis durch das zustän-
dige Landratsamt bedarf. Inwiefern im Einzelfall eine erlaubnisfreie 
Versickerung durchgeführt werden kann (Verordnung über die de-
zentrale Beseitigung von Niederschlagswasser) sollte von der Bau-
herrschaft bei dem zuständigen Landratsamt in Erfahrung gebracht 
werden.  

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen.  

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen 
Haushälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein 
seitlicher und höhenmäßiger Versatz).  

Unterkellerungen an Gebäuden sollten als wasserdichte und auf-
triebsichere Wannen ausgeführt werden. 
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6.20  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Aitrach 
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

6.21  Lesbarkeit der Plan-
zeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinanderliegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskette und vorgeschla-
gene Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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7  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.11.2014 (GBl. S. 501), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) sowie der 
Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Gemeinderat der Gemeinde Aitrach den Bebauungs-
plan "Storchengässle - Erweiterung" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sitzung am 
26.06.2017 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Storchengässle - Erweiterung" und der örtlichen Bau-
vorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 20.03.2017. 

 
 § 2 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 

Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle  

Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden vier Ausgleichsflächen außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieser Planung zugeordnet. Die Ausgleichsfläche 1 befindet sich auf der Fl.-Nr. 65 (Teilfläche), 
die Ausgleichsfläche 2 auf der Fl.-Nr. 143/1 (Teilfläche) und die Ausgleichsfläche 3 auf der Fl.-Nr. 144/1 
(Teilfläche), jeweils Gemeindegebiet Aichstetten, Gemarkung Altmannshofen. Für die Verortung/Abgrenzung 
und genaue Maßnahmenbeschreibung sind folgende Dokumente von SeeConcept – Büro für Landschafts- und 
Umweltplanung, Überlingen, als Bestandteil der Satzung (Anlage) verbindlich: 

 Ermittlung der Kompensationswirkung von Flächen des Sägewerks Alfred Klein, Gemeinde Aichstetten – 
Altmannshofen desFlurstückes 65 (Landkreis Ravensburg) vom 08.03.2017 (Entwicklungsziel: Mager-
wiese mittlerer Standorte) 

 Ermittlung der Kompensationswirkung einer Fläche des Sägewerks Alfred Klein, Gemeinde Aichstetten – 
Altmannshofen des Flurstückes 143/1 (Landkreis Ravensburg) vom 08.03.2017 (Entwicklungsziel: arten-
reiches Wirtschaftsgrünland mittlerer Standorte) 

 Ermittlung der Kompensationswirkung einer Fläche des Sägewerks Alfred Klein, Gemeinde Aichstetten – 
Altmannshofen des Flurstückes 144/1 (Landkreis Ravensburg) vom 08.03.2017 (Entwicklungsziel: arten-
reiches Wirtschaftsgrünland mittlerer Standorte) 
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Die Ausgleichsfläche 4 befindet sich auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 267/4 der Gemarkung Aitrach. Der Planung 
werden alle durch die vier o. g. Maßnahmen generierten Ökopunkte (insgesamt 235.386) zugeordnet. 

 

 § 3 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Storchengässle -Erweiterung" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen aus der 
Planzeichnung und dem Textteil vom 20.03.2017. Dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften 
hierzu werden die jeweilige Begründung vom 20.03.2017 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. 

 
 § 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 
100.000,- € (Einhunderttausend Euro) belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften   

 zu Dachformen 

 zu Dachneigungen 

 zu Materialien 

 zu Farben 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 
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 § 5 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Storchengässle - Erweiterung" der Gemeinde Aitrach und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 
Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitrach, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(T. Kellenberger, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 




